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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Tragschicht für Ra-
sen, welche Bewehrungsfasern aus Kunststoff auf-
weist, wobei diese Bewehrungsfasern unter den Um-
gebungsbedingungen beim Einsatz als Tragschicht
im Boden im Wesentlichen nicht biologisch abbaubar
sind. Darüber hinaus betrifft die Erfindung auch ein
Verfahren zur Aufbereitung einer Tragschicht für Ra-
sen.

[0002] Viele beliebte Sportarten, wie Fußball, Ho-
ckey oder Reitsport werden bevorzugt auf Rasenflä-
chen betrieben. Bei intensiver Nutzung von natürli-
chen Rasenflächen für derartige Sportarten kommt
es schnell zu einem Verschleiß der Rasenflächen.
Dieser Verschleiß kann soweit gehen, dass die Ra-
senflächen nicht mehr für sportliche Aktivitäten ge-
nutzt werden können. Es werden dann längere Pfle-
ge- und Regenerationsphasen für die Rasenflächen
benötigt, während deren dort kein Sport betrieben
werden kann. Längere Ausfallzeiten, bedingt durch
den Verschleiß des Rasens, sind für Betreiber von
Sportflächen allerdings unerwünscht.

[0003] Ein Ansatz dieser Problematik zu begegnen,
ist die Verwendung von Kunstrasen, welcher aus syn-
thetischen Stoffen aufgebaut ist und somit weniger
schnell verschleißt. Allerdings entspricht auch mo-
derner Kunstrasen in seinem Verhalten bei der Aus-
führung der meisten Sportarten nicht dem Verhalten
eines natürlichen Rasens. Somit ist Kunstrasen in
vielen Fällen unbeliebt bei den Sportlern.

[0004] Eine andere Alternative zur Verbesserung
der Verschleißfestigkeit von Rasenflächen ist der Ein-
satz von Hybridrasen. Bei Hybridrasen werden die
Vorteile einer natürlichen Rasenfläche mit den Vortei-
len einer Verstärkung durch synthetische Stoffe ver-
knüpft. Bei solchen Hybridrasen wird auf dem vor-
handenen Unterboden zunächst eine kunstfaserver-
stärkte Tragschicht aufgebracht. Die Kunstfasern in
dieser Tragschicht haben die Aufgabe, die Scherfes-
tigkeit der Schicht durch eine Vernetzung untereinan-
der zu verbessern. Mechanische Belastungen bei der
Ausführung der Sportarten werden somit besser ab-
gefangen und verteilt als bei einem Boden, der nicht
mit Fasern verstärkt ist. Auf dieser Tragschicht wird
dann Naturrasen angelegt. Dabei können die Verstär-
kungsfasern der Tragschicht auch bis in den Natur-
rasen hinein verlaufen, was auch der Rasenschicht
zusätzliche Stabilität verschafft. Auch ein derartiger
Hybridrasen bzw. dessen Tragschicht hat eine endli-
che Lebensdauer und muss nach einigen Jahren er-
neuert oder ausgetauscht werden.

[0005] Bei der Entsorgung gebrauchter Hybridrasen
stellt sich dann das Problem, dass die Kunstfasern
untrennbar mit den mineralischen und organischen
Bestandteilen von Rasen und Tragschicht vermischt

sind. Daher fallen jährlich große Mengen an abgetra-
genem Material bei der Erneuerung von Hybridrasen-
flächen an, welche neben natürlichem Material auch
einen großen Anteil an Kunststoffen enthalten. Derar-
tiges, kunstoffhaltiges Material kann nicht in der Na-
tur ausgebracht werden und muss daher umständlich
und kostenaufwändig deponiert oder entsorgt wer-
den.

[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es somit, die Entsorgung gebrauchter Tragschichten
von Hybridrasen zu vereinfachen.

[0007] Die Aufgabe der Erfindung wird gelöst durch
eine Tragschicht für Rasen, welche Bewehrungs-
fasern aus Kunststoff aufweist, wobei diese Be-
wehrungsfasern unter den Umgebungsbedingungen
beim Einsatz als Tragschicht im Boden zumindest
im Wesentlichen nicht biologisch abbaubar sind und
wobei diese Bewehrungsfasern eine Aktivierungs-
schwelle aufweisen, oberhalb welcher die Beweh-
rungsfasern im Wesentlichen komplett biologisch ab-
baubar sind. Eine erfindungsgemäße Tragschicht
weist Bewehrungsfasern aus einem Kunststoff auf,
der unter den Umgebungsbedingungen beim Einsatz
als Tragschicht im Boden im Wesentlichen nicht bio-
logisch abbaubar ist oder auf andere Weise unter
Bedingungen bei normalem Gebrauch des Hybridra-
sens (zum Beispiel Temperaturen, Feuchtigkeit/Was-
sergehalt, Strahlung, insbesondere UV-Strahlung)
zersetzt wird. Das bedeutet, dass die Bewehrungs-
fasern ihre Eigenschaften während des Einsatzes in
der Tragschicht eines Hybridrasens nicht oder nur
in sehr geringem Maße verändern. Somit ist sicher-
gestellt, dass diese Bewehrungsfasern ihre Aufgabe
der mechanischen Stützung und Festigung der Trag-
schicht über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu-
verlässig erfüllen, da ihre mechanischen Eigenschaf-
ten im Wesentlichen konstant bleiben. Die Beweh-
rungsfasern einer erfindungsgemäßen Tragschicht
weisen eine Aktivierungsschwelle auf, ab der diese
Fasern dann im Wesentlichen insbesondere komplett
biologisch abbaubar sind und aus der Tragschicht
verschwinden. Bei dieser Aktivierungsschwelle, ab
der eine Abbaubarkeit der Bewehrungsfasern gege-
ben ist, kann es sich um verschiedene physikalische
Effekte handeln. So kann beispielsweise eine be-
stimmte Temperatur diese Aktivierungsschwelle bil-
den. Weiterhin kann aber auch eine bestimmte Luft-
feuchtigkeit bzw. Konzentration von Wasser oder an-
deren Flüssigkeiten in der Umgebung der Beweh-
rungsfasern diese Aktivierungsschwelle bilden. Dar-
über hinaus sind auch andere physikalische Effek-
te (wie zum Beispiel Bestrahlen mit einer Strahlung
gewisser Wellenlänge, beispielsweise UV-Strahlung)
als Aktivierungsschwelle für die biologische Abbau-
barkeit der Bewehrungsfasern einer Tragschicht mit
zur Erfindung gehörend.
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[0008] Durch die Aktivierung wird der biologische
Abbau eingeleitet, insbesondere erfolgt ein Zerset-
zen der Moleküle des Kunststoffes und anschließend
unter Umständen der weitere biologische Abbau oder
sonstiges Zersetzen oder Umformen des Kunststof-
fes. Üblicherweise wird die Aktivierungsschwelle von
einem chemischen oder physikalischen Parameter
beschrieben.

[0009] Weiterhin ist es möglich, dass die Aktivie-
rungsschwelle von einer Kombination aus zwei oder
mehreren physikalischen und/oder chemischen Ef-
fekten gebildet wird. So kann die Akteivierungs-
schwelle beispielsweise aus einer Kombination ei-
ner bestimmten Temperatur mit einem bestimmten
Wassergehalt in der Umgebung der Bewehrungsfa-
sern bestehen. Das Überschreiten einer derartigen
kombinierten Aktivierungsschwelle, gebildet aus ei-
ner Temperatur und einem Wassergehalt, führt dann
zunächst zu einer Aufnahme von Wasser in die Be-
wehrungsfasern. Diese Wasseraufnahme verursacht
eine Spaltung der Moleküle des Kunststoffes, aus
dem die Bewehrungsfasern bestehen. Die weitere
Zersetzung der Spaltprodukte erfolgt dann wiederum
durch andere Mechanismen. Die weitere Zersetzung
kann dabei beispielsweise durch Saprobionten erfol-
gen. Dabei handelt es sich um Organismen, die sich
von totem Material ernähren und dieses aufspalten,
umformen und zerkleinern.

[0010] Diese Zersetzung kann dabei innerhalb der
Organismen erfolgen, oder aber durch Enzyme, die
die Organismen nach außen abgeben. Saprobion-
ten sind typische Organismen in Kompostierungs-
prozessen. Als besonders günstig für einen biologi-
schen Abbau von erfindungsgemäßen Bewehrungs-
fasern haben sich Saprobionten in Form von thermo-
philen Bakterien und Pilzen herausgestellt. Derartige
thermophile Lebewesen sind bei erhöhten Tempera-
turen, beispielweise zwischen 45 und 80 °C beson-
ders aktiv. Ein kompletter biologischer Abbau der Be-
wehrungsfasern ist aber nicht auf einen Abbau durch
thermophile Lebewesen beschränkt. Es eigenen sich
hierfür auch andere Mikroorganismen, wie man sie
z.B. bei der Kompostierung vorfindet oder einsetzt.
Es ist klar, dass ein biologischer Abbau, wie beschrie-
ben, natürlich auch durch die Überschreitung einer
Aktivierungsschwelle, die nur durch eine Temperatur
oder nur einen anderen physikalischen oder chemi-
schen Parameter definiert ist, erfolgt.

[0011] Letztendlich bleibt nach dem biologischen
Abbau nur organisches und mineralisches Material,
welches bedenkenlos in der Natur ausgebracht oder
verteilt werden kann, zurück. Eine erfindungsgemä-
ße Tragschicht bietet somit die sehr vorteilhafte Kom-
bination aus qualitativ hochwertiger Stabilisierungs-
funktion beim Einsatz in Hybridsportrasen mit einer
deutlich vereinfachten und verbesserten Entsorgung
nach ihrem Einsatz im Hybridrasen.

[0012] Besonders vorteilhaft ist dabei die Auswahl
bzw. Einstellung einer Aktivierungsschwelle der Be-
wehrungsfasern, die beim Einsatz in der Tragschicht
eines im Einsatz befindlichen Hybridrasens möglichst
nie erreicht wird. Somit ist sichergestellt, dass wäh-
rend des Einsatzes im Hybridrasen keinerlei biologi-
scher Abbau der Bewehrungsfasern stattfindet. Bei
der Entsorgung einer gebrauchten Tragschicht wird
dann dafür gesorgt, dass die Aktivierungsschwelle
bewusst und deutlich überschritten wird, so dass
der dann gewünschte biologische Abbau der Beweh-
rungsfasern stattfinden kann. Nach einer gewissen
Zeit unter Bedingungen jenseits der Aktivierungs-
schwelle weist die Tragschicht dann keinerlei Kunst-
stoffanteil mehr auf und kann nach Belieben entsorgt
oder wiederverwendet werden.

[0013] Geschickter Weise ist vorgesehen, dass die
Aktivierungsschwelle eine Temperatur höher als
40°C, 45°C, 50° C, 55° C, 60°C, 65°C oder 70°C ist.
In einer Ausführungsform der Erfindung wird die Akti-
vierungsschwelle, ab der ein biologischer Abbau der
Bewehrungsfasern erfolgt, von einer Temperatur ge-
bildet, welche höher als 50 °C ist. Diese Aktivierungs-
schwelle kann dann beispielsweise bei 55 °C liegen.
Es gibt geeignete Kunststoffe, wie beispielsweise Po-
lylactide (PLA) die ab dieser Temperatur in nennens-
wertem Umfang Wassermoleküle aufnehmen, wel-
che dann wiederum für die Zersetzung und damit
den biologischen Abbau der Kunststoffe führen. Ne-
ben einer Überschreitung der hier von einer Tempe-
ratur gebildeten Aktivierungsschwelle sollte darüber
hinaus dafür gesorgt werden, dass eine ausreichen-
de Menge an Wasser vorhanden ist, um einen gu-
ten biologischen Abbau der Bewehrungsfasern zu
erzielen. Es ist selbstverständlich möglich verschie-
dene Kunststoffe als Werkstoff für die Bewehrungs-
fasern einzusetzen, wobei die Aktivierungsschwelle
auch durch höhere Temperaturen gebildet werden
kann. Eine Möglichkeit zum Erreichen oder Über-
schreiten der Aktivierungsschwelle ist das Einbringen
einer gebrauchten, abgetragenen Tragschicht in ei-
ne Kompostierungsanlage. In industriellen Kompos-
tierungsanlagen werden oft Temperaturen von hö-
her als 60 °C angewandt, da ab dieser Temperatur
Keime wirkungsvoll abgetötet werden. Die Bedingun-
gen in einer solchen Kompostierungsanlage sind so-
mit ideal auch für den Abbau der Bewehrungsfasern
in einer erfindungsgemäßen Tragschicht. Die in der
Kompostierungsanlage vorherrschende Temperatur
liegt deutlich jenseits der Aktivierungsschwelle zum
biologischen Abbau der Bewehrungsfasern und ge-
währleistet somit einen sicheren und schnellen Ab-
bau der Fasern. Darüber hinaus kann eine Aktivie-
rungsschwelle auch durch niedrigere Temperaturen,
beispielsweise im Bereich von 40°C oder 45°C ge-
bildet werden. Die Aktivierungsschwelle ist abhängig
vom Material, aus dem die Bewehrungsfasern beste-
hen sowie den Mechanismen oder Organismen, die
beim Abbau oder der Zersetzung verwendet werden
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sollen. Geschickterweise bieten sich solche Aktivie-
rungsschwellen in Einsatzbereichen an, die bei nor-
malem Gebrauch als Tragschicht für einen Rasen
nicht erreicht werden.

[0014] Des Weiteren ist günstiger Weise vorgese-
hen, dass die Bewehrungsfasern beim Einsatz als
Tragschicht im Boden unter anderem stabil gegen-
über UV-Strahlung oder Wasser sind. In dieser Aus-
führungsform sind die Bewehrungsfasern so ausge-
führt, dass sie stabil gegenüber den, während ihres
Einsatzes in der Tragschicht vorherrschenden Umge-
bungsbedingungen sind. Dazu gehört, dass die Be-
wehrungsfasern stabil gegenüber UV-Strahlung sind,
welche im Sonnenlicht enthalten ist. Dies ist insbe-
sondere dann günstig, wenn Teile der Bewehrungsfa-
sern aus dem Boden herausstehen. Falls die Beweh-
rungsfasern vollständig im Boden eingehaust oder
umschlossen sind und so im Normalfall keine UV-
Strahlung auf die Fasern trifft, kann auf diese Ei-
genschaft verzichtet werden und UV-Licht zum Bei-
spiel zur Aktivierung verwendet werden. Diese Be-
ständigkeit gegenüber UV-Strahlung kann beispiels-
weise durch eine Verwendung eines UV-beständi-
gen, aktivierbaren Kunststoffes erzielt werden oder
durch die Beimengungen von Pigmenten oder durch
die Beschichtung mit einer UV-absorbierenden Be-
schichtung bei weniger stabilen Kunststoffen erfol-
gen. Es ist dabei auch möglich, die Bewehrungsfa-
sern grün einzufärben, um sie als innerhalb des Na-
turrasens unauffällig zu gestalten. Weiterhin sind die
Bewehrungsfasern so gestaltet, dass sie unempfind-
lich gegenüber Wasser sind. Da Rasenflächen re-
gelmäßig bewässert werden müssen, um ein gutes
Wachstum des Naturrasens zu erzielen, sind die Be-
wehrungsfasern so ausgeführt, dass sie unter norma-
len Einsatzbedingungen im Hybridrasen kein Was-
ser aufnehmen. Eine ungewandte Zersetzung oder
eine Quellung mit damit verbundener Veränderung
der mechanischen Eigenschaften der Fasern wird so-
mit verhindert.

[0015] Des Weiteren ist vorgesehen, dass die Be-
wehrungsfasern aus einem Werkstoff der Gruppe Po-
lylactide (PLA) oder der Gruppe Polyhydroxylalka-
noate, insbesondere Polyhydroxybuttersäure (PHB)
oder der Gruppe Polyvinylalkohole (PVA) bestehen.
Die Bewehrungsfasern der Tragschicht werden aus
einem Werkstoff gebildet, der jenseits der Aktivie-
rungsschwelle biologisch abbaubar ist. Daher bie-
ten sich als Werkstoff für die Bewehrungsfasern ver-
schiedene biokompatible Kunststoffe an. Besonders
geeignet sind dabei Werkstoffe aus der Gruppe der
Polylactide (PLA). Polylactide sind synthetische Po-
lymere, die zu den Polyestern gehören. Polylactide
sind aus miteinander verbundenen Milchsäuremole-
külen aufgebaut. Aus Polylactiden sind Thermoplas-
te herstellbar, die in gängigen Verarbeitungsverfah-
ren (Spritzguss, Extrudieren, ...) in nahezu beliebi-
ge Formen gebracht werden können. Die Beweh-

rungsfasern können somit in unterschiedlichen Län-
gen, Durchmessern und Formen aus PLA herge-
stellt werden. Besonders günstig an Bewehrungsfa-
sern aus PLA sind die guten mechanischen Eigen-
schaften, mit einer hohen Zugfestigkeit, einem ho-
hen E-Modul und einer geringen Bruchdehnung. Die-
se, größtenteils durch die große Molekülmasse be-
dingten Eigenschaften, sorgen für eine wirkungsvolle
Stützung und Vernetzung der Tragschicht. Darüber
hinaus verhält sich PLA unter den im Hybridrasen
vorherrschenden Umgebungsbedingungen wasser-
abweisend. Somit ist ein Einfluss der Bewehrungs-
fasern auf den Wasserhaushalt der Tragschicht aus-
geschlossen. Gleichzeitig besteht keine Gefahr, dass
die Fasern durch Wasseraufnahme aufquellen und
ihre mechanischen Eigenschaften verändern, oder
sich bereits im Boden zersetzen. Unterhalb der Ak-
tivierungsschwelle verhalten sich Bewehrungsfasern
aus PLA in ihren Eigenschaften langzeitstabil und na-
hezu verrottungsfrei. Selbstverständlich können die
Bewehrungsfasern auch aus einem anderen geeig-
neten biokompatiblen Werkstoff, beispielsweise aus
den Gruppen der Polyhydroxylalkanoate, insbeson-
dere der Polyhydroxybuttersäure (PHB) oder der Po-
lyvinylalkohole (PVA) bestehen. Darüber hinaus sind
auch noch weitere, unter definierten Bedingungen
biologisch abbaubare Kunststoffe mit zur Erfindung
gehörend.

[0016] Vorteilhafter Weise ist vorgesehen, dass
die Tragschicht neben den Bewehrungsfasern auch
Quarzsand und/oder Natursand und/oder Lava und/
oder Oberboden und/oder Torf und/oder Naturkork
aufweist. Die Bewehrungsfasern dienen der Verfesti-
gung und der Verbesserung der Scherfestigkeit der
Tragschicht. Je höher diese Scherfestigkeit ist, des-
to höher ist die mögliche Nutzungsintensität des Hy-
bridrasens und desto niedriger sind Pflegeaufwand
und benötigte Regenerationszeit.

[0017] Neben dem Bewehrungsfasern enthält die
Tragschicht diverse weitere Materialien, die für die
anderen benötigten Eigenschaften der Tragschicht
sorgen. So muss die Tragschicht beispielsweise gut
durchlässig für Wasser sein, um eine Überflutung des
Hybridrasens bei starkem Regen zu vermeiden. In-
nerhalb der Tragschicht werden deshalb oft Draina-
gesysteme zur Abführung von Wasser verlegt. Wei-
terhin hat die Tragschicht die Aufgabe, für eine blei-
bende Ebenheit des Hybridrasens, auch bei regelmä-
ßiger Belastung zu sorgen. In einer möglichen Aus-
führungsform der Erfindung enthält die Tragschicht
als größten Bestandteil Quarzsand und/oder Na-
tursand. Der Anteil dieser Sande beträgt dabei üb-
licherweise 60–80 Volumenprozent. Als besonders
günstig haben sich dabei Korngrößen zwischen 0,02
mm und 4 mm herausgestellt.

[0018] Weiterhin kann Lava ein Bestandteil der Trag-
schicht sein. Üblicherweise wird Lava im Anteil von
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0–18 Volumenprozent der Tragschicht beigemengt.
Auch hier haben sich Korngrößen zwischen 0,02 mm
und 4 mm als besonders günstig herausgestellt.

[0019] Weiterer Bestandteil der Tragschicht, insbe-
sondere zu einem Anteil von 5–20 Volumenprozent
ist Oberboden. Geeigneter Oberboden für eine Trag-
schicht ist in der Norm DIN 18300 als Bodenklasse
1 als Oberboden bzw. Mutterboden definiert und ent-
hält neben anorganischem Material auch Humus und
Bodenlebewesen. Ebenfalls geeignet sind fließende
Bodenarten, wie sie in der Norm DIN 18915 als Bo-
dengruppe 2 klassifiziert sind.

[0020] Als weiterer geeigneter Bestandteil der Trag-
schicht hat sich Torf, idealerweise zu einem An-
teil von 3–11 Volumenprozent ergeben. Erfahrungs-
gemäß gut einsetzbar ist dabei Hochmoortorf oder
Weißfeintorf.

[0021] Weiterhin kann eine Tragschicht Naturkork,
insbesondere in einer Korngröße zwischen 0,5 mm
und 4 mm eingesetzt werden. Je nach gewünschten
Eigenschaften des Hybridrasens kann der Anteil des
Naturkorks im Bereich von 0–13 Volumenprozent lie-
gen.

[0022] Die hier aufgeführten Bestandteile einer
Tragschicht haben sich in der Praxis als beson-
ders günstig herausgestellt. Selbstverständlich kön-
nen aber auch andere und weitere Bestandteile in der
Tragschicht enthalten sein. Darüber hinaus sind auch
andere Korngrößen oder Volumenanteile als die ge-
nannten Größen oder Anteile der Bestandteile in ei-
ner Tragschicht mit zur Erfindung gehörend und of-
fenbart.

[0023] Des Weiteren ist günstiger Weise vorgese-
hen, dass die Schichtdicke der Tragschicht zwischen
30 mm und 300 mm liegt, insbesondere zwischen
60 mm und 200 mm. Die Tragschicht kann je nach
Einsatzort und gewünschten Eigenschaften des Hy-
bridrasens unterschiedlich dick gestaltet sein. Als be-
sonders günstig haben sich dabei Dicken zwischen
60 mm und 200 mm herausgestellt. Gut geeignet sind
weiterhin Dicken zwischen 30 mm und 300 mm. Dar-
über hinaus sind allerdings auch dünnere oder dicke-
re Tragschicht mit von der Erfindung erfasst. Für die
Schichtdicke wird ein Intervall angegeben, das durch
eine obere und untere Grenze beschrieben ist. Als
Obergrenze sind zum Beispiel dabei folgende Werte
vorgesehen: 150 mm, 200 mm, 250 mm und 300 mm.
Als Untergrenze gelten zum Beispiel folgende Wer-
te: 30 mm, 45 mm, 75 mm, 60 mm und 90 mm. Die
Offenbarung dieser Anmeldung umfasst die Menge
von allen Intervallen, die durch alle mögliche Kombi-
nationen der vorgenannten Ober- und Untergrenzen
besteht.

[0024] Des Weiteren ist in dem Vorschlag vorteilhaf-
ter Weise vorgesehen, dass der Anteil der Beweh-
rungsfasern an der Tragschicht zwischen 0,05 und 10
Gewichts-%, insbesondere zwischen 0,1 und 4 Ge-
wichts-% beträgt. Der Anteil der Bewehrungsfasern
in der Tragschicht ist relevant für die erzielte Scher-
festigkeit der Tragschicht. Besonders günstig für die
Scherfestigkeit hat sich dabei ein Anteil zwischen 0,
1 und 4 Gewichts-% der Bewehrungsfasern an der
Tragschicht herausgestellt. Gute Ergebnisse lassen
sich mit Anteilen der Bewehrungsfasern im Bereich
zwischen 0,05 und 10 Gewichts-% der Tragschicht
erzielen. Darüber hinaus sind allerdings auch größe-
re oder kleinere Anteile der Bewehrungsfasern an der
Tragschicht mit zur Erfindung gehörend. Für den An-
teil der Bewehrungsfasern wird ein Intervall angege-
ben, das durch eine obere und untere Grenze be-
schrieben ist. Als Obergrenze sind zum Beispiel da-
bei folgende Werte vorgesehen: 2, 4, 6, 8 oder 10
Gewichts-%. Als Untergrenze gelten zum Beispiel fol-
gende Werte: 0,05, 0,1, 0,5, 1 und 1,5 Gewichts-%.
Die Offenbarung dieser Anmeldung umfasst die Men-
ge von allen Intervallen, die durch alle mögliche Kom-
binationen der vorgenannten Ober- und Untergren-
zen besteht.

[0025] Vorteilhafter Weise ist vorgesehen, dass die
Länge der Bewehrungsfasern zwischen 15 mm und
700 mm, insbesondere zwischen 30 mm und 500
mm beträgt. Auch die Länge der Bewehrungsfasern
hat Einfluss auf die erzielte Scherfestigkeit der Trag-
schicht. Bei der Auswahl einer Länge für die Beweh-
rungsfasern spielt es eine Rolle, auf welche Art die
Fasern in die Tragschicht eingebracht werden. Wer-
den die Fasern vor der Aufbringung des Hybridrasens
der Tragschicht untergemischt können andere Faser-
längen optimal sein als bei nachträglicher Einbrin-
gung der Bewehrungsfasern in einen bereits verleg-
ten Rasen bzw. eine bereits verlegte Tragschicht. Be-
sonders günstige Ergebnisse lassen sich mit Beweh-
rungsfasern mit einer Länge zwischen 30 mm und
500 mm erzielen. Eine gute Scherfestigkeit wird auch
im Bereich zwischen 15 mm und 700 mm erzielt. Dar-
über hinaus sind allerdings auch größere oder kleine-
re Längen der Bewehrungsfasern mit zur Erfindung
gehörend. Für die Länge der Bewehrungsfasern wird
ein Intervall angegeben, das durch eine obere und
untere Grenze beschrieben ist. Als Obergrenze sind
zum Beispiel dabei folgende Werte vorgesehen: 90
mm, 100 mm, 150 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm,
400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm, 600 mm, 650
mm und 700 mm. Als Untergrenze gelten zum Bei-
spiel folgende Werte: 15 mm, 30 mm, 45 mm, 60 mm,
75 mm und 100 mm. Die Offenbarung dieser Anmel-
dung umfasst die Menge von allen Intervallen, die
durch alle möglichen, technisch sinnvollen Kombina-
tionen der vorgenannten Ober- und Untergrenzen be-
steht.
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[0026] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung des
Vorschlags ist vorgesehen, dass die Dicke der Be-
wehrungsfasern zwischen 0,05 mm und 2 mm, ins-
besondere zwischen 0,1 mm und 1 mm beträgt. Auch
die Dicke der Bewehrungsfasern hat Einfluss auf die
mechanische Festigkeit der Tragschicht und damit
des Hybridrasens. Besonders günstige Ergebnisse
haben sich bei einer Dicke der Bewehrungsfasern
zwischen 0,1 mm und 1 mm gezeigt. Allerdings zei-
gen sich auch im Bereich zwischen 0,05 mm und 2
mm für die Dicke der Bewehrungsfasern sehr gute
Ergebnisse. Darüber hinaus sind auch größere oder
kleinere Dicken der Bewehrungsfasern mit der Erfin-
dung offenbart. Für die Dicke der Bewehrungsfasern
wird ein Intervall angegeben, das durch eine obere
und untere Grenze beschrieben ist. Als Obergrenze
sind zum Beispiel dabei folgende Werte vorgesehen:
1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm und 3 mm. Als Unter-
grenze gelten zum Beispiel folgende Werte: 0,05 mm,
0,1 mm, 0,2 mm, 0,4 mm und 0,6 mm. Die Offenba-
rung dieser Anmeldung umfasst die Menge von allen
Intervallen, die durch alle möglichen, technisch sinn-
vollen Kombinationen der vorgenannten Ober- und
Untergrenzen besteht.

[0027] Des Weiteren ist günstiger Weise vorgese-
hen, dass die Bewehrungsfasern in der Tragschicht
im Wesentlichen vertikal orientiert angeordnet sind
und insbesondere aus der Tragschicht nach oben
hervorstehen. In dieser Ausführungsform der Erfin-
dung verlaufen die Bewehrungsfasern im Wesent-
lichen vertikal innerhalb der Tragschicht. Dabei ra-
gen die Bewehrungsfasern oben aus der Tragschicht
heraus und verlaufen somit auch innerhalb des, auf
der Tragschicht befindlichen Naturrasens. Dadurch
wird auch der Naturrasen durch die Bewehrungsfa-
sern zusätzlich verstärkt und die Bespielbarkeit für
Ballsportarten verbessert. Ein vertikaler Verlauf der
Bewehrungsfasern in der Tragschicht kann beispiels-
weise durch ein nachträgliches Einbringen der Be-
wehrungsfasern in den Rasensaufbau erzeugt wer-
den. Dafür wird zunächst die Tragschicht aufgebracht
und auf deren Oberfläche der Naturrasen angelegt.
Ein Sportboden oder Hybridrasen wird in diesem Auf-
bau dadurch erzeugt, dass Bewehrungsfasern ma-
schinell oder per Hand in den bestehenden Aufbau
aus Tragschicht und Rasen eingebracht oder implan-
tiert werden. Ein gängiges Verfahren für dieses nach-
trägliche Einbringen von Bewehrungsfasern ist der
Fachwelt als „Taften“ bekannt.

[0028] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung des
Vorschlags ist vorgesehen, dass die Bewehrungsfa-
sern innerhalb der Tragschicht in unterschiedlichen
Richtungen, ungeordnet verteilt vorliegen und zumin-
dest teilweise eine Verzahnung zwischen den ein-
zelnen Bewehrungsfasern besteht. In dieser Ausfüh-
rungsform der Erfindung liegen die Bewehrungsfa-
sern innerhalb der Tragschicht ungeordnet vor. Das
bedeutet, dass es keine bevorzugte oder bewusst

eingestellte Richtung gibt, in der die Fasern verlau-
fen. Zwischen den einzelnen ungeordnet verteilt vor-
liegenden Fasern kommt es dabei zumindest teil-
weise zu einer Verzahnung der einzelnen Beweh-
rungsfasern untereinander. Die Fasern berühren sich
gegenseitig, haken ineinander ein oder sind teilwei-
se umeinander gewickelt. Dadurch entsteht eine In-
teraktion zwischen den einzelnen Fasern, welche
eine Art Vernetzung entspricht. Diese Vernetzung
oder Verzahnung sorgt für die gewünschte Verbes-
serung der Scherfestigkeit der Tragschicht. Durch
die verbesserte Scherfestigkeit wiederum kann der
Hybridrasen deutlich intensiver genutzt werden oh-
ne stark zu verschleißen und benötigt dabei geringe-
re Regenerationszeiten. Ein derartiges ungeordnetes
Vorliegen der Bewehrungsfasern in der Tragschicht
kann beispielsweise dadurch erzeugt werden, dass
die Bewehrungsfasern vor der Aufbringung der Trag-
schicht auf dem Boden mit den anderen Bestand-
teilen der Tragschicht vermischt werden. Die so mit
Bewehrungsfasern vermischte Tragschicht wird an-
schließend auf dem Boden der Sportstätte aufge-
bracht und als oberste Schicht der Naturrasen an-
gelegt. Die ungeordnet vorliegenden Bewehrungsfa-
sern in der Tragschicht haben sich als besonders
günstig zur Stabilisierung der Wurzelzone des Natur-
rasens herausgestellt. Selbstverständlich ist es auch
zur Erfindung gehörend, dass Bewehrungsfasern in
einen bereits angelegten Rasenaufbau nachträglich
in ungeordneter Richtung eingebracht werden.

[0029] Geschickter Weise ist vorgesehen, dass die
Bewehrungsfasern netzartig oder gewebeartig in der
Tragschicht vorliegen. In dieser Ausführungsform lie-
gen Bewehrungsfasern in geordneter Form netzartig
oder gewebeartig in der Tragschicht vor. Eine der-
artige geordnete Form sorgt für eine besonders gu-
te Verbesserung der Scherfestigkeit der Tragschicht
entlang der Richtung der Bewehrungsfasern. Es ist
hier möglich verschiedene netzartige oder gewebear-
tige Anordnungen übereinander anzuordnen, wobei
die Richtung der Faserverläufe jeweils leicht zueinan-
der versetzt ist. Dadurch lassen sich wiederum exzel-
lente Scherfestigkeiten in verschiedene Richtungen
erzeugen. Derartige netzartig oder gewebeartig aus-
geführte Bewehrungsfasern können beispielsweise
dadurch in die Tragschicht eingebracht werden, dass
zunächst ein Anteil der Tragschicht auf dem Boden
verteilt wird, dann die netzartig ausgebildeten Beweh-
rungsfasern aufgelegt werden und anschließend wei-
teres Tragschichtmaterial aufgefüllt wird. Die Beweh-
rungsfasern sind zum Beispiel als Rollenware oder
Bahnware ausgebildet und werden auf einer Unter-
lage ausgerollt. Dieses schichtweise Ausbringen der
Tragschicht kann selbstverständlich auch mit mehre-
ren Schichten an Bewehrungsfasern erfolgen. Eben-
falls möglich ist eine Kombination aus verschiedenen
Anordnungen der Bewehrungsfasern innerhalb der
Tragschicht. So können beispielsweise ungeordnet in
der Tragschicht vorliegenden Bewehrungsfasern mit
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einer geordnet vorliegenden Lage an Fasern in Kom-
bination eingesetzt werden um spezielle Eigenschaf-
ten des Hybridrasens zu erzeugen.

[0030] Die Aufgabe der Erfindung wird auch ge-
löst durch Verfahren zur Aufbereitung einer Trag-
schicht nach einer der beschriebenen Ausführungs-
formen umfassend die Verfahrensschritte: Aktivie-
rung der Bewehrungsfasern, insbesondere Kompos-
tierung der Tragschicht. Mit Hilfe des erfindungsge-
mäßen Verfahrens wird eine gebrauchte Tragschicht
eines Hybridrasens aufbereitet. Dabei wird die Akti-
vierungsschwelle der Bewehrungsfasern überschrit-
ten, wodurch dann eine biologische Abbaubarkeit
der Bewehrungsfasern gegeben ist. Die sich vorher
beim Einsatz im Hybridrasens stabil verhaltenden Be-
wehrungsfasern werden nun nach Aktivierung, also
nach Überschreitung der Aktivierungsschwelle, kom-
plett abgebaut, so dass sie nach einer gewissen Zeit
nicht mehr in der Tragschicht vorhanden sind. Als be-
sonders günstig zur Aktivierung bzw. zur Überschrei-
tung der Aktivierungsschwelle hat sich eine Kom-
postierung der gebrauchten Tragschicht herausge-
stellt. Bei einer, insbesondere industriellen Kompos-
tierung liegen Umgebungsbedingungen vor, die zur
Überschreitung der Aktivierungsschwelle und somit
zum biologischen Abbau der Bewehrungsfasern in
der Tragschicht führen können.

[0031] Geschickter Weise ist vorgesehen, dass die
Aktivierung, insbesondere Kompostierung mit Tem-
peraturen höher als 50° C erfolgt. In dieser Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Verfahrens
erfolgt die Aktivierung der Bewehrungsfasern durch
Temperaturen von höher als 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65
°C oder 70 °C. Diese Temperaturen werden beson-
ders einfach im Rahmen einer industriellen Kompos-
tierung erreicht, bei der Temperaturen in dieser Höhe
oder auch darüber üblich und gängig sind. Aufgrund
dieser Gängigkeit der Aktivierungstemperaturen bei
industriellen Kompostierungsanlagen, sind Möglich-
keiten zur Aktivierung und somit zum Abbau der Be-
wehrungsfasern einfach und kostengünstig zugäng-
lich.

[0032] Des Weiteren ist vorgesehen, dass vor der
Aktivierung/Kompostierung die Tragschicht vom Bo-
den abgetragen wird. In dieser Ausführungsform des
Verfahrens wird die Tragschicht zunächst vom Bo-
den der Sportstätte abgetragen und anschließend der
Aktivierung oder Kompostierung zugeführt, wo dann
der Abbau der Bewehrungsfasern stattfindet. Dies
hat den Vorteil, dass die entfernte Tragschicht sofort
durch eine neue Tragschicht zum Aufbau eines neu-
en Hybridrasens ersetzt werden kann und dadurch
keine Ausfallzeiten in den Sportstätten entstehen.

[0033] Vorteilhafter Weise ist vorgesehen, dass
nach der Aktivierung/Kompostierung die Tragschicht
als Biomaterial/Erde, insbesondere für den Bau ei-

ner Tragschicht nach einer der bereits beschriebenen
Ausführungsformen verwendet wird. In dieser Aus-
führungsform des Verfahrens wird das Material der
gebrauchten Tragschicht nach dem Abbau der Be-
wehrungsfasern für den Aufbau einer neuen Trag-
schicht eingesetzt. Dies hat den Vorteil dass die Ma-
terialien der alten Tragschicht bereits in einem güns-
tigen Verhältnis untereinander gemischt sind und so-
mit wenig bis keinen Aufwand bei der Anmischung ei-
nen neuen Tragschicht entsteht. Neue Bewehrungs-
fasern können dann je nach erwünschter Scherfes-
tigkeit der neuen Tragschicht in der entsprechenden
Menge Form und Gestalt ganz nach Bedarf zugege-
ben werden. Neben der Verwendung des Materials
der gebrauchten Tragschicht nach dem vollständigen
Abbau der Bewehrungsfasern für neue Tragschicht
kann das aufbereitete Material aber auch für andere
Anwendungen, beispielsweise in der Landwirtschaft,
im Gartenbau oder Ähnlichem eingesetzt werden, da
es nunmehr frei von Kunststoffen ist. Aufgrund der
vollkommenen Freiheit des Materials von Kunststoff-
resten kann es auch in der Natur verwendet werden
wie beispielsweise zum Anlegen von Biotopen oder
Ähnlichem.

[0034] In diesem Zusammenhang wird insbeson-
dere darauf hingewiesen, dass alle im Bezug auf
die Vorrichtung beschriebenen Merkmale und Eigen-
schaften aber auch Verfahrensweisen sinngemäß
auch bezüglich der Formulierung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens übertragbar und im Sinne der Er-
findung einsetzbar und als mitoffenbart gelten. Glei-
ches gilt auch in umgekehrter Richtung, das be-
deutet, nur im Bezug auf das Verfahren genannte,
bauliche also vorrichtungsgemäße Merkmale können
auch im Rahmen der Vorrichtungsansprüche berück-
sichtigt und beansprucht werden und zählen eben-
falls zur Offenbarung.

[0035] In der Zeichnung ist die Erfindung insbeson-
dere in einem Ausführungsbeispiel schematisch dar-
gestellt. Es zeigen:

[0036] Fig. 1 eine dreidimensionale, geschnittene
Ansicht einer ersten Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Tragschicht in einem Sportboden,

[0037] Fig. 2 eine dreidimensionale, geschnittene
Ansicht einer zweiten Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Tragschicht in einem Sportboden
und

[0038] Fig. 3 eine dreidimensionale, geschnittene
Ansicht einer dritten Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Tragschicht in einem Sportboden.

[0039] In den Figuren sind gleiche oder einander
entsprechende Elemente jeweils mit den gleichen
Bezugszeichen bezeichnet und werden daher, so-
fern nicht zweckmäßig, nicht erneut beschrieben. Die
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in der gesamten Beschreibung enthaltenen Offenba-
rungen sind sinngemäß auf gleiche Teile mit gleichen
Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen
übertragbar. Auch sind die in der Beschreibung ge-
wählten Lageangaben, wie z.B. oben, unten, seitlich
usw. auf die unmittelbar beschriebene sowie darge-
stellte Figur bezogen und sind bei einer Lageände-
rung sinngemäß auf die neue Lage zu übertragen.
Weiterhin können auch Einzelmerkmale oder Merk-
malskombinationen aus den gezeigten und beschrie-
benen unterschiedlichen Ausführungsbeispielen für
sich eigenständige, erfinderische oder erfindungsge-
mäße Lösungen darstellen.

[0040] Fig. 1 zeigt eine dreidimensionale, geschnit-
tene Ansicht einer ersten Ausführungsform einer er-
findungsgemäßen Tragschicht in einem Sportboden.
Unter einem Sportboden ist hier die Gesamtheit aller
Schichten zu verstehen, die den Untergrund zur Aus-
übung von Sportarten bilden. Als besonders günstig
hat sich ein Hybridrasen als Sportboden herausge-
stellt. Ein von einem Hybridrasen gebildeter Sport-
boden enthält zumindest in einer seiner Schichten
künstliche Fasern und ist ansonsten natürlich aufge-
baut. Die Basis des gezeigten Sportbodens ist ein Bo-
den 4. Unter einem Boden 4 ist hier jeder Untergrund
zu verstehen, der natürlicherweise an der Stelle vor-
herrscht oder bereits vorhanden ist, an der der Sport-
boden angelegt werden soll. Dieser Boden 4 wird vor
dem Aufbau des Sportbodens eingeebnet und unter
Umständen nach Bedarf anderweitig vorbehandelt,
beispielsweise verdichtet, so dass er einen guten Un-
tergrund für die darauf folgende Tragschicht 1 bildet.

[0041] Die Tragschicht 1 befindet sich, wie in Fig. 1
zu sehen ist, auf dem Boden 4. Oberhalb der Trag-
schicht wiederum befindet sich der Rasen 3. Der Ra-
sen 3 wird normalerweise von einem Naturrasen ge-
bildet. Allerdings wäre es auch möglich, den gezeig-
ten Sportboden mit einem Rasen 3 zu erzeugen,
wobei der Rasen 3 von einem Kunstrasen gebildet
wird. Unter Rasen 3 ist somit der Bereich zu verste-
hen, in dem die Halme eines natürlichen oder künst-
lichen Rasens aus der Tragschicht 1 hervorstehen.
Die Wurzeln eines von einem Naturrasen gebildeten
Rasens 3 befinden sich, zumindest zum größten Teil,
innerhalb der Tragschicht 1. Im Bereich des Rasens 3
findet der direkte Kontakt der Sportler mit dem Sport-
boden statt. Essenziell für die Funktion des gezeig-
ten Sportbodens und der Tragschicht 1 sind die Be-
wehrungsfasern 2, welche in der Fig. 1 dargestellten
Ausführungsform einer Tragschicht im Wesentlichen
vertikal verlaufen. Dabei stehen die Enden der Be-
wehrungsfasern 2 aus der Tragschicht 1 nach oben
hinaus bis in oder durch den Rasen 3. Dieses Ein-
stehen der Bewehrungsfasern 2 bis in oder durch
den Rasen 3 sorgt für eine zusätzliche Verfestigung
und damit intensivere Nutzbarkeit des Rasens 3. In-
nerhalb der Tragschicht 1 sorgen die Bewehrungsfa-
sern 2 ebenfalls für eine Verfestigung, was zu einer

verbesserten Scherfestigkeit des gesamten Sportbo-
dens führt. In der dargestellten Ausführungsform wur-
den die Bewehrungsfasern 2 nach dem Aufbringen
der Tragschicht 1 und des Rasens 3 auf dem Boden
4 nachträglich von oben in die Tragschicht 1 implan-
tiert. Dies kann von Hand oder unter Zuhilfenahme
einer Vorrichtung oder Maschine erfolgen. Im darge-
stellten Fall wurden die Bewehrungsfasern 2 unge-
fähr in der Mitte ihrer Länge von einem Werkzeug auf-
genommen und anschließend in vertikaler Richtung
durch den Rasen 3 bis in die Tragschicht 1 gesto-
ßen. Selbstverständlich ist es auch möglich die Be-
wehrungsfasern 2 zuerst in die Tragschicht zu stoßen
und dann den Rasen 3 aufzubringen. Darüber hinaus
können die Bewehrungsfasern 2 auch durch ande-
re Verfahren oder mit anderen Hilfsmitteln so in die
Tragschicht 1 eingebracht werden, dass sie wie im
dargestellten Fall im Wesentlichen in vertikaler Rich-
tung verlaufen.

[0042] Fig. 2 zeigt eine dreidimensionale, geschnit-
tene Ansicht einer zweiten Ausführungsform einer er-
findungsgemäßen Tragschicht in einem Sportboden.
Der Aufbau des Sportbodens, der in Fig. 2 gezeigt
wird, besteht aus den gleichen Schichten, wie sie in
Fig. 1 bereits beschrieben wurden. Die Bewehrungs-
fasern 2 liegen in der Fig. 2 dargestellten Ausfüh-
rungsform der Tragschicht 1 ungeordnet und in un-
terschiedliche Richtungen verlaufend vor. Dadurch,
dass die Bewehrungsfasern hier ungeordnet und ent-
lang des Faserverlaufes sich ändernden Raumrich-
tungen verlaufen kommt es zu einem gegenseitigen
Verhaken oder einer gegenseitigen Verzahnung der
Bewehrungsfasern 2. Genau diese Verzahnung zwi-
schen den einzelnen Bewehrungsfasern 2 sorgt für
eine Verfestigung der Tragschicht 1, was wiederum
zu einer erhöhten Scherfestigkeit der Tragschicht 1
und damit des gesamten Sportbodens führt. Wei-
terhin stabilisieren ungeordnet durcheinander ver-
laufenden Bewehrungsfasern 2 die Wurzelzone des
Rasens 3 und sorgen auch dadurch für eine er-
höhte Verschleißfestigkeit des Sportbodens. Auch in
der in Fig. 2 dargestellten Ausführungsform können
die Enden der Bewehrungsfasern 2 aus der Trag-
schicht 1 hinaus nach oben bis in oder durch den Ra-
sen 3 ragen. Dies führt wiederum zu einer erhöhten
Verschleißfestigkeit und besseren Bespielbarkeit des
Rasens 3, der dadurch sowohl von natürlichen Gras-
halmen als auch von synthetischen Bewehrungsfa-
sern 2 gebildet wird, was oft als Hybridrasen bezeich-
net wird. Für eine gefälligere Optik können die Be-
wehrungsfasern 2 grün eingefärbt werden, so dass
sie kaum vom Erscheinungsbild der natürlichen Gras-
halme zu unterscheiden sind. Die Einbringung der
Bewehrungsfasern in der in Fig. 2 dargestellten Aus-
führungsform einer Tragschicht erfolgt günstigerwei-
se bereits vor dem Aufbringen der Tragschicht 1. Die
Bewehrungsfasern 2 können bereits vor dem Auf-
bau des Sportbodens gleichmäßig mit den anderen
Materialen der Tragschicht 1 vermengt werden. Dies
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spart dann Zeit beim Aufbau des Sportbodens an der
Sportstätte. Selbstverständlich ist es aber auch mög-
lich die Bewehrungsfasern 2 während des Auftragens
der Tragschicht 1 auf den Boden 4 aufzutragen oder
unterzumischen. Darüber hinaus können die Beweh-
rungsfasern 2 auch noch nach dem aufbringen des
Rasens 3 in die Tragschicht 1 eingebracht werden.
Darüber hinaus können die in Fig. 1 und Fig. 2 darge-
stellten Ausführungsformen einer Tragschicht auch
miteinander kombiniert werden, so dass sowohl un-
geordnete als auch geordnet eingebrachte Beweh-
rungsfasern 2 in einer Tragschicht 1 vorliegen.

[0043] Fig. 3 zeigt eine dreidimensionale, geschnit-
tene Ansicht einer dritten Ausführungsform einer er-
findungsgemäßen Tragschicht in einem Sportboden.
Auch in dieser, in Fig. 3 gezeigten Ausführungsform
einer Tragschicht 1 ist der Schichtaufbau identisch
zu Fig. 1 und Fig. 2. Die Bewehrungsfasern 2 liegen
in der dargestellten Ausführungsform in eine Art Ge-
webe oder Netz vor. Das bedeutet, dass die Fasern
in einer bestimmten Art und Weise regelmäßig an-
geordnet sind. Im dargestellten Fall verlaufen die Fa-
sern im Wesentlichen horizontal und entweder par-
allel zueinander oder sie nehmen zueinander einen
90° Winkel ein. Diese Anordnung der Bewehrungsfa-
sern sorgt für eine besonders gute Verfestigung der
Tragschicht in Richtung der Bewehrungsfasern 2. Da
die Bewehrungsfasern 2 in der in Fig. 3 dargestell-
ten Ausführungsform im Wesentlichen nur in zwei
horizontale Richtungen, die 90° zueinander verdreht
sind, verlaufen, ist die Festigkeit der Tragschicht 1
in diesen Richtungen besonders groß, in anderen
Richtungen dagegen niedriger. Deshalb können auch
mehrere Gewebe oder Netze aus Bewehrungsfasern
2, die zueinander bezüglich der Faserrichtung ver-
dreht sind, in die Tragschicht 1 eingebracht werden.
Damit wird die Tragschicht 1 in weiteren Richtungen
verfestigt. Das Einbringen eines Netzes oder Gewe-
bes aus Bewehrungsfasern 2 kann dabei besonders
günstig während dem Aufbringen der Tragschicht 1
auf den Boden 4 erfolgen. Es ist auch möglich paral-
lel zu dem Fig. 3 dargestellten einen Netz oder Ge-
webe aus Bewehrungsfasern 2 weitere derartige Net-
ze oder Gewebe vorzusehen, von denen eine Lage
auch an der Grenze zwischen Tragschicht 1 und Ra-
sen 3 vorgesehen sein kann. Durch ein Netz oder Ge-
webe aus Bewehrungsfasern 2 direkt an der Gren-
ze zum Rasen 3 wird eine Verfestigung der Wurzel-
zone des Rasens 3 erreicht, was wiederum die Ver-
schleißfestigkeit des Sportbodens erhöht. Auch die
in Fig. 3 dargestellte Ausführungsform einer Trag-
schicht 1 kann mit einer oder beiden Ausführungsfor-
men, die in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt sind kombi-
niert eingesetzt werden.

[0044] Nachfolgend werden mögliche Merkmale des
Vorschlages strukturiert wiedergegeben. Die nachfol-
genden strukturiert wiedergegebenen Merkmale kön-
nen beliebig untereinander kombiniert werden und

können in beliebiger Kombination in die Ansprüche
der Anmeldung aufgenommen werden. Dem Fach-
mann ist klar, dass sich die Erfindung bereits aus
dem Gegenstand mit den wenigsten Merkmalen er-
gibt. Insbesondere sind nachfolgend vorteilhafte oder
mögliche Ausgestaltungen, nicht jedoch die einzig
möglichen Ausgestaltungen der Erfindung wiederge-
geben.

[0045] Die Erfindung umfasst eine Tragschicht für
Rasen, welche Bewehrungsfasern aus Kunststoff
aufweist, wobei diese Bewehrungsfasern unter den
Umgebungsbedingungen beim Einsatz als Trag-
schicht im Boden im Wesentlichen nicht biologisch
abbaubar sind, wobei diese Bewehrungsfasern ei-
ne Aktivierungsschwelle aufweisen, oberhalb wel-
cher die Bewehrungsfasern im Wesentlichen kom-
plett biologisch abbaubar sind.

[0046] Eine wie zuvor ausgeführte Tragschicht, wo-
bei die Aktivierungsschwelle eine Temperatur höher
als 50° C ist.

[0047] Eine wie zuvor ausgeführte Tragschicht, wo-
bei die Bewehrungsfasern beim Einsatz als Trag-
schicht im Boden unter anderem stabil gegenüber
UV-Strahlung oder Wasser sind.

[0048] Eine wie zuvor ausgeführte Tragschicht, wo-
bei die Bewehrungsfasern aus einem Werkstoff der
Gruppe Polylactide (PLA) oder der Gruppe Po-
lyhydroxylalkanoate, insbesondere Polyhydroxybut-
tersäure (PHB) oder der Gruppe Polyvinylalkohole
(PVA) bestehen.

[0049] Eine wie zuvor ausgeführte Tragschicht, wo-
bei die Tragschicht neben den Bewehrungsfasern
auch Quarzsand und/oder Natursand und/oder Lava
und/oder Oberboden und/oder Torf und/oder Natur-
kork aufweist.

[0050] Eine wie zuvor ausgeführte Tragschicht, wo-
bei die Schichtdicke der Tragschicht zwischen 30 mm
und 300 mm liegt, insbesondere zwischen 60 mm und
200 mm.

[0051] Eine wie zuvor ausgeführte Tragschicht, wo-
bei der Anteil der Bewehrungsfasern an der Trag-
schicht zwischen 0,05 und 10 Gewichts-%, insbeson-
dere zwischen 0,1 und 4 Gewichts-% beträgt.

[0052] Eine wie zuvor ausgeführte Tragschicht, wo-
bei die Länge der Bewehrungsfasern zwischen 15
mm und 700 mm, insbesondere zwischen 30 mm und
500 mm beträgt.

[0053] Eine wie zuvor ausgeführte Tragschicht, wo-
bei die Dicke der Bewehrungsfasern zwischen 0,05
mm und 2 mm, insbesondere zwischen 0,1 mm und
1 mm beträgt.
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[0054] Eine wie zuvor ausgeführte Tragschicht, wo-
bei die Bewehrungsfasern in der Tragschicht im We-
sentlichen vertikal orientiert angeordnet sind und ins-
besondere aus der Tragschicht nach oben hervorste-
hen.

[0055] Eine wie zuvor ausgeführte Tragschicht, wo-
bei die Bewehrungsfasern innerhalb der Tragschicht
in unterschiedlichen Richtungen, ungeordnet verteilt
vorliegen und zumindest teilweise eine Verzahnung
zwischen den einzelnen Bewehrungsfasern besteht.

[0056] Eine wie zuvor ausgeführte Tragschicht, wo-
bei die Bewehrungsfasern netzartig oder gewebear-
tig in der Tragschicht vorliegen.

[0057] Die Erfindung umfasst des weiteren ein Ver-
fahren zur Aufbereitung einer Tragschicht nach einer
der vorhergehenden beschriebenen Ausführungsfor-
men umfassend die Verfahrensschritte

– Aktivierung der Bewehrungsfasern, insbesonde-
re Kompostierung der Tragschicht.

[0058] Ein wie zuvor ausgeführtes Verfahren, wo-
bei die Aktivierung, insbesondere Kompostierung mit
Temperaturen höher als 50° C erfolgt.

[0059] Ein wie zuvor ausgeführtes Verfahren, wobei
vor der Aktivierung/Kompostierung die Tragschicht
vom Boden (4) abgetragen wird.

[0060] Ein wie zuvor ausgeführtes Verfahren, wobei
nach der Aktivierung/Kompostierung die Tragschicht
als Biomaterial/Erde, insbesondere für den Bau einer
Tragschicht nach einer der zuvor beschriebenen Aus-
führungsformen verwendet wird.

[0061] Die jetzt mit der Anmeldung und später ein-
gereichten Ansprüche sind ohne Präjudiz für die Er-
zielung weitergehenden Schutzes.

[0062] Sollte sich hier bei näherer Prüfung, insbe-
sondere auch des einschlägigen Standes der Tech-
nik, ergeben, dass das eine oder andere Merkmal
für das Ziel der Erfindung zwar günstig, nicht aber
entscheidend wichtig ist, so wird selbstverständlich
schon jetzt eine Formulierung angestrebt, die ein
solches Merkmal, insbesondere im Hauptanspruch,
nicht mehr aufweist. Auch eine solche Unterkombina-
tion ist von der Offenbarung dieser Anmeldung abge-
deckt.

[0063] Es ist weiter zu beachten, dass die in den ver-
schiedenen Ausführungsformen beschriebenen und
in den Figuren gezeigten Ausgestaltungen und Va-
rianten der Erfindung beliebig untereinander kombi-
nierbar sind. Dabei sind einzelne oder mehrere Merk-
male beliebig gegeneinander austauschbar. Diese
Merkmalskombinationen sind ebenso mit offenbart.

[0064] Die in den abhängigen Ansprüchen angeführ-
ten Rückbeziehungen weisen auf die weitere Aus-
bildung des Gegenstandes des Hauptanspruches
durch die Merkmale des jeweiligen Unteranspruches
hin. Jedoch sind diese nicht als ein Verzicht auf
die Erzielung eines selbständigen, gegenständlichen
Schutzes für die Merkmale der rückbezogenen Un-
teransprüche zu verstehen.

[0065] Merkmale, die nur in der Beschreibung offen-
bart wurden oder auch Einzelmerkmale aus Ansprü-
chen, die eine Mehrzahl von Merkmalen umfassen,
können jederzeit als von erfindungswesentlicher Be-
deutung zur Abgrenzung vom Stande der Technik
in den oder die unabhängigen Anspruch/Ansprüche
übernommen werden, und zwar auch dann, wenn sol-
che Merkmale im Zusammenhang mit anderen Merk-
malen erwähnt wurden beziehungsweise im Zusam-
menhang mit anderen Merkmalen besonders günsti-
ge Ergebnisse erreichen.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- Norm DIN 18300 [0019]
- Norm DIN 18915 [0019]
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Schutzansprüche

1.  Tragschicht für Rasen, welche Bewehrungsfa-
sern (2) aus Kunststoff aufweist, wobei diese Be-
wehrungsfasern (2) unter den Umgebungsbedingun-
gen beim Einsatz als Tragschicht im Boden im We-
sentlichen nicht biologisch abbaubar sind, dadurch
gekennzeichnet, dass diese Bewehrungsfasern (2)
eine Aktivierungsschwelle aufweisen, oberhalb wel-
cher die Bewehrungsfasern (2) im Wesentlichen
komplett biologisch abbaubar sind.

2.  Tragschicht nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Aktivierungsschwelle eine Tem-
peratur höher als 50° C ist.

3.    Tragschicht nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
wehrungsfasern (2) beim Einsatz als Tragschicht im
Boden unter anderem stabil gegenüber UV-Strahlung
oder Wasser sind.

4.    Tragschicht nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
wehrungsfasern (2) aus einem Werkstoff der Gruppe
Polylactide (PLA) oder der Gruppe Polyhydroxylalka-
noate, insbesondere Polyhydroxybuttersäure (PHB)
oder der Gruppe Polyvinylalkohole (PVA) bestehen.

5.    Tragschicht nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Tragschicht neben den Bewehrungsfasern (2) auch
Quarzsand und/oder Natursand und/oder Lava und/
oder Oberboden und/oder Torf und/oder Naturkork
aufweist.

6.    Tragschicht nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schichtdicke der Tragschicht zwischen 30 mm und
300 mm liegt, insbesondere zwischen 60 mm und 200
mm.

7.    Tragschicht nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der An-
teil der Bewehrungsfasern (2) an der Tragschicht zwi-
schen 0,05 und 10 Gewichts-%, insbesondere zwi-
schen 0,1 und 4 Gewichts-% beträgt.

8.    Tragschicht nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Län-
ge der Bewehrungsfasern (2) zwischen 15 mm und
700 mm, insbesondere zwischen 30 mm und 500 mm
beträgt.

9.    Tragschicht nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Di-
cke der Bewehrungsfasern (2) zwischen 0,05 mm
und 2 mm, insbesondere zwischen 0,1 mm und 1 mm
beträgt.

10.  Tragschicht nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
wehrungsfasern (2) in der Tragschicht (1) im Wesent-
lichen vertikal orientiert angeordnet sind und insbe-
sondere aus der Tragschicht nach oben hervorste-
hen.

11.  Tragschicht nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
wehrungsfasern (2) innerhalb der Tragschicht (1)
in unterschiedlichen Richtungen, ungeordnet verteilt
vorliegen und zumindest teilweise eine Verzahnung
zwischen den einzelnen Bewehrungsfasern (2) be-
steht.

12.  Tragschicht nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
wehrungsfasern (2) netzartig oder gewebeartig in der
Tragschicht (1) vorliegen.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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